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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen 
Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, 
Verena Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sozialwohnungen halten – Mieterhöhungen bei geförderten Woh-
nungen deckeln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Wohnraumförderungsbe-
stimmungen 2012 (WFB 2012) dahingehend zu ändern, dass die fest-
gelegte Erstvermietungsmiete für Wohnraum der Einkommensorien-
tierten Förderung (EOF) in den ersten fünf Jahren der Bindung (ge-
rechnet ab dem Erstbezug) nicht erhöht werden darf. Die in den ers-
ten fünf Jahren nicht zulässigen Erhöhungen dürfen nicht nachgeholt 
werden, so dass unter Beachtung der nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) zulässigen Fristen also frühestens ab dem sechsten 
Jahr eine Mieterhöhung erklärt werden kann. Jede Mieterhöhung ist 
maximal in Höhe der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt 
ermittelten nationalen und nicht harmonisierten Verbraucherpreisindex 
möglich. Herangezogen wird jeweils der Indexwert des Kalenderjah-
res vor dem Jahr der Mieterhöhung. 

 

 

Begründung: 

In der bayerischen Wohnraumförderung ist die Einstiegsmiete „gede-
ckelt“, so dass bei Mietbeginn eine geringere Miete als auf dem freien 
Markt garantiert wird. Da sich Mieterhöhungen nach den §§ 558 und 
559 BGB richten, die Zuschüsse an die Mieter aber gleich bleiben, 
müssen die Mieterinnen und Mieter Mieterhöhungen alleine tragen. 
Das heißt, bereits nach einem Jahr darf die Miete – wie am freien 
Markt auch – um 15 Prozent bzw. 20 Prozent erhöht werden, dann 
alle drei Jahre bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Wird die Möglich-
keit zur Mieterhöhung vom Eigentümer vollumfänglich ausgeschöpft, 
können sich viele Mieterinnen und Mieter von Sozialwohnungen ihre 
Wohnungen bereits nach einigen Jahren nicht mehr leisten. Durch 
Begrenzung von Mieterhöhungen soll deshalb die Sozialbewirtschaf-
tung bei der Einkommensorientierten Förderung (EOF) verstetigt wer-
den. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Jürgen Mistol u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/19269 

Sozialwohnungen halten - Mieterhöhungen bei geförderten Woh-
nungen deckeln 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Florian Hölzl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 78. Sit-
zung am 1. März 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Jürgen Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Gisela Sengl,  
Dr. Sepp Dürr, Verena Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 17/19269, 17/21302 

Sozialwohnungen halten – Mieterhöhungen bei geförderten Woh-
nungen deckeln 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN und der Abgeordnete Felbinger (fraktionslos). 

Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist die 

Sache so entschieden. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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